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Frau 
Präsidentin des Nationalrates 
Parlament 
1010 Wien 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 4645 /J der 
Abgeordneten Dr.in Belakowitsch-Jenewein u.a. betreffend AMS-Schulungen für Asylwer-
ber, Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte wie folgt: 

Einleitend eine kurze Definition des Begriffs „arbeitssuchend“: Als arbeitssuchend im Sinne 
des Vormerkregisters des Arbeitsmarktservice gilt eine Person die einen Arbeitsvermitt-
lungsauftrag erteilt hat, dem Arbeitsmarkt aber nicht unmittelbar zur Verfügung steht, bei-
spielsweise weil sie noch in Beschäftigung steht und das konkrete Datum des Beschäfti-
gungsendes noch nicht bekannt ist.  

 
Zu den Fragen 1 bis 18:  
 
Mit Ende April 2015 waren beim AMS Wien  3 AsylwerberInnen als arbeitssuchend vorge-
merkt und 19 in Schulung; 388 Asylberechtigte waren als arbeitssuchend vorgemerkt und 
1.997 in Schulung; 129 subsidiär Schutzberechtigte waren als arbeitssuchend vorgemerkt, 
892 in Schulung. 
 
Mit Ende April 2015 waren beim AMS Niederösterreich 1 AsylwerberIn als arbeitssuchend 
vorgemerkt und 2 in Schulung; 126 Asylberechtigte waren als arbeitssuchend vorgemerkt 
und 174 in Schulung; 33 subsidiär Schutzberechtigte waren als arbeitssuchend vorgemerkt, 
63 in Schulung. 
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Mit Ende April 2015 waren beim AMS Burgenland keine AsylwerberInnen als arbeitssuchend 
vorgemerkt oder in Schulung; 3 Asylberechtigte waren als arbeitssuchend vorgemerkt und 
11 in Schulung; kein subsidiär Schutzberechtigte war als arbeitssuchend vorgemerkt, 8 wa-
ren in Schulung. 
 
Mit Ende April 2015 waren beim AMS Oberösterreich keine AsylwerberInnen als arbeitssu-
chend vorgemerkt und eine/r in Schulung; 40 Asylberechtigte waren als arbeitssuchend vor-
gemerkt und 243 in Schulung; 7 subsidiär Schutzberechtigte waren als arbeitssuchend vor-
gemerkt, 61 in Schulung. 
 
Mit Ende April 2015 waren beim AMS Salzburg keine AsylwerberInnen als arbeitssuchend 
vorgemerkt oder in Schulung; 16 Asylberechtigte waren als arbeitssuchend vorgemerkt und 
126 in Schulung; 4 subsidiär Schutzberechtigte waren als arbeitssuchend vorgemerkt, 17 in 
Schulung. 
 
Mit Ende April 2015 waren beim AMS Steiermark keine AsylwerberInnen als arbeitssuchend 
vorgemerkt oder in Schulung; 52 Asylberechtigte waren als arbeitssuchend vorgemerkt und 
157 in Schulung; 10 subsidiär Schutzberechtigte waren als arbeitssuchend vorgemerkt, 64 in 
Schulung. 
 
Mit Ende April 2015 waren beim AMS Kärnten kein/e AsylwerberIn als arbeitssuchend vor-
gemerkt und eine/r in Schulung; 9 Asylberechtigte waren als arbeitssuchend vorgemerkt und 
53 in Schulung; 3 subsidiär Schutzberechtigte waren als arbeitssuchend vorgemerkt, 11 in 
Schulung. 
 
Mit Ende April 2015 waren beim AMS Tirol keine AsylwerberInnen als arbeitssuchend vor-
gemerkt oder in Schulung; 3 Asylberechtigte waren als arbeitssuchend vorgemerkt und 41 in 
Schulung; 4 subsidiär Schutzberechtigte waren als arbeitssuchend vorgemerkt, 27 in Schu-
lung. 
 
Mit Ende April 2015 waren beim AMS Vorarlberg kein/e AsylwerberIn als arbeitssuchend 
vorgemerkt und eine/r in Schulung; 4 Asylberechtigte waren als arbeitssuchend vorgemerkt 
und 74 in Schulung; 3 subsidiär Schutzberechtigte waren als arbeitssuchend vorgemerkt, 14 
in Schulung. 

In keinem Bundesland sind AsylwerberInnen, die eine Niederlassungsbewilligung erhalten 
haben, als arbeitssuchend vorgemerkt oder in Schulung 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Rudolf Hundstorfer 
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